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l.

/^\
}: Haushaltssatzung

der Stadt Florstadt

2025
^~\
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l. Haushaltssafzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBI. S. 142), zuletzt geändert vom 03. März 2025
(GVBI. 2025 Nr. 16), hat die Stadtverordnetenversammlung am

folgende Haushaltssatzung beschlossen:

.^^
*<-..

§JL

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
mit einem Saldo von

im außerordentlichen Ergebnis
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
Mit einem Saldo von

mit einem Fehlbedarf von

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

und dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
mit einem Saldo von

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
mit einem Saldo von

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von
festgesetzt.

EUR
-24.488.350,00
26.097.850,00
1.609.500,00

-0,00
0,00
0,00

1.609.500,00

-573.150,00

610.000,00
-3.547.500,00
-2.937.500,00

2.937.500,00
-1.686.850,00
1.250.650,00

-2.260.000,00
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&2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung
von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf
2.937.500,00 EUR festgesetzt.

§-3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung
von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 500.000,00 EUR festgesetzt.

§^

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
3.000.000,00 EUR festgesetzt.

§-5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden im Haushaltsjahr 2025 wie folgt
festgesetzt:

l. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf

2. Gewerbesteuer auf

420 v.H
495 v.H

425 v. H
^

§6.

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

&7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes
beschlossene Stellenplan.

-8-
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.^\

l. Die Mittelbewirtschaftung findet auf der im Produktplan festgelegten Budgetebene
statt. Sie bilden somit jeweils ein Budget. Die Personalaufwendungen sowie die
Versorgungsaufwendungen bilden ein eigenes Budget und werden für gegenseitig
deckungsfähig erklärt.

Mehrausgaben können grundsätzlich durch Mehreinnahmen gedeckt werden.

Die IKEK-Maßnahmen im investiven Bereich werden gemäß § 18 GemHVO für
gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2. Die Fälligkeit der Kleinbeträge (§ 28 Abs. 2 GrStG) für die Gemeindesteuern ist wie
folgt:
Jahresbeträge bis 15,00 EUR am 15.08.
Jahresbeträge bis 30,00 EUR am 15.02. und 15.08. üeweils zur Hälfte)

Florstadt, den 2o. Va. ?D!^ Der Magistrat der Stadt

r^

r^
I/h~b e s c'h e i'/d

Bürgermeister
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2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den
Festsetzungen sind erteilt.

bisDer Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom
im Rathaus der Stadt Florstadt, Freiherr-vom-Stein-Straße l, 61197 Florstadt, Zimmer 3
(Finanzen), zu den Öffnungszeiten öffentlich aus.

Florstadt, den Der Magistrat der Stadt

Imbescheid
Bürgermeister
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2.

,^\ hlaushaltsvermerke

^^.

zur Ausführung des
Haushaltsplanes

Budgetierung

Budgetierungsrichtlinien

Deckungsvermerk
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Haushaltsvermerke zur Ausführung des
Haushaltsplanes

Budgetieruna

Im vorliegenden Haushaltsplan werden die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 1 GemHVO
nach Produkten abgebildet. Jeder Teilhaushalt ist ein Budget.

Budgetierung im engeren Sinne bezeichnet das Verfahren der hlaushaltsaufstellung
und der Mittelbewirtschaftung. Bei der Bewirtschaftung der Budgets wird den
Fachbereichen eine möglichst umfassende und weitgehende Verantwortung und
Flexibilität eingeräumt.

Nach § 20 Absatz 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten
Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes
bestimmt ist.

BudgetieruncisrichtlJnien/Deckunasvermerk

Unter Budgetierung wird die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der
Haushaltsplanung für die Realisierung vorgegebener Ziele an die
Budgetverantwortlichen verstanden.

Budgetierungszeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr.

Die Budgetverantwortung trägt die Fachamtsleitung. Die Budgetverantwortlichen sind
berechtigt, die Verantwortung für die einzelnen Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse
zu delegieren. In dem beigefügten Produktplan sind die Produkte und die
Budgetverantwortlichen benannt.

Unter Beachtung des § 20 GemHVO und unter Berücksichtigung von
Rahmenbedingungen, die sich aus diesen Richtlinien ergeben, sind alle
Aufwendungen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Personalkosten werden im Rahmen der so genannten „Vorabdotierung" dem
Deckungskreis entzogen und budgetübergreifend zu einem Deckungskreis
„Personalkosten" zusammengefasst.

Mehreinnahmen können zur Deckung von Mehrausgaben verwandt werden.

Nach § 28 GemHVO ist eine regelmäßige Berichterstattung vorgesehen. Sie soll so
rechtzeitig erfolgen, dass Controlling und Gegensteuerung möglich sind. Der jeweilige
Budgetverantwortliche hat einen Halbjahres- und Dreivierteljahresbericht über den
Fachbereich Finanzverwaltung an den Haupt- und Finanzausschuss zu richten.

-13-



%!<

^^'•:-

IW
;3»

a

SKK&%IBSIB?ii%
B°"""^l'l°^

assi^'sai»

BSIStäSfflä
,^ ^'/;^^"^;?:'>...-v3:<<->,'?;v;:t^''M">-;

.^ :^^.'. /"': IS^tl®%ltß81®B^I

i^i,;

IIBigiB8iBIIIÄilfeSÄIiiill»S''^
g|gg||ig|g||||il»iij|f^is|il^^

KS3:::» 9®1 '-K'ä-i1 ^t hXK^»s
iKfi^äSI'SiBllilÄftSaSftlJIIÄl^^
:||i||'|||8||®||^i3||||i^||^^
i8Ki;?lBSSiff88ilftlBtt^^
la9Bgsp:^is®as%%''-s:J:
t»gp;l.:'sa»%«s.;w^» a

 8
^SfSiSSSiS'fSS&MKSK

,i'E-.:;f.: ':.

;'S?'E';Wl .K

sffi^

^ SÄ^•^ ;•

äp^:it»E

Ä%-

"•..•'? .^' •^;;' ^";:

ä»»,i:1
Sä.i::i;-i>:^;.,

:;. )1.^'

;igjg^giil^ggSfiisäi^
^äKltlSSÄiSSIIäiB^i^

S s

\

AM
:^:'^^;

:..S.y.F%^'K:%'.;":"s; lät.1

^ii. :'?i-B:4 •?;:H

" 

,'vV

^.^•.•w':

S%II .;^..:^: ^
•W- »i: iR^«®®/ft^ü:N

vw •<A;':/:'<K;;S

^-

SIII^Sltlli®N:föfS%®?'l£%^ ^

,:>^

S:?!l®a^^M,s?

äJ|^:.BK%S' :%l.-;^:'s;

Mii-Ä
ISK

||fi|ft^|jtKÄ^Äfe^s:%
®g;M8i|MSt»»»s3:-; ^TOä^^^^^

^^':;'

•s^?'.

;isi; yKff»if. K'SKSAB'Ä1:

Äliß^lSS^'^apKaÄ
IBftijSÄIA;IÄ'^Nff^8:?

-14-



3.

^\
y

Vorbericht

,^^

-15-



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz
2 Übersicht über die Haushaltstage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

2.2 Liquiditätssicherung

2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO

3 Erträge

3.1 Steuern

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
3.3 Sonstige Ertragsarten

4 Aufwendungen

4.1 Personalaufwand

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen
4.4 Abschreibungen

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5 Ergebnis

6 Finanzhaushalt

6.1 Investitionstätigkeit

6.2 Finanzierungstätigkeit

7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

8.1 Bevölkerung

8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

9 Schlussbemerkungen

Erläuterung:

In verschiedenen Tabellen des Vorberichts wird die Stadt Florstadt mit dem Median (mittlerer Wert in
einer Folge von nach aufsteigender Größe sortiert) von anderen Kommunen in der Größe zwischen
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Haushaltsvorbericht Florstadt

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune
für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes
Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und
Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im
Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die
Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der
Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die
Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der
Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung

^-^ verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den
Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die
wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element
des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge
(Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen
Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und
zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushatte dargestellt. Er weist außerdem
den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu
planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der
Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2024 und 2023
geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen
der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2026-2028) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem

^-^ erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die
Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushattsplanung belauft sich das Gesamtergebnis 2025
auf -1.609.500 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.398.400 Euro ergibt sich damit
eine Verschlechterung in Höhe von 211.100 Euro.

-17-



Haushaltsvorbericht Florstadt

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-
Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung
Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital
um -1.609.500 Euro. Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes
vermindert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 2.260.000 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2025 im Vergleich zum Ansatz des
Vorjahres 2024 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2023:

Im aktuellen Planjahr 2025 verschlechtert sich das Jahresergebnis um 211.100 Euro auf -1.609.500
Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

"i"

'f-
—"T

Ergebnishaushalt

|||||||^,::.^B^
! 10 j Ordentliche Erträge

^19 | Ordentliche Aufwendungen

i 20 I Verwaltungsergebnis

21 l Finanzerträge , ?

22 l Zinsen und ähnliche Aufwendungen

23 ! Finanzergebnis

24 \ Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge

Gesamtbetrag der ordentlichen
Aufwendungen

26 Ordentliches Ergebnis

27 ; Außerordentliche Erträge

28 i Außerordentliche Aufwendungen

29 Außerordentliches Ergebnis

; 30 ; Jahresergebnis

Ansatz 2Q25

24.471.350

25.401.900

.930.550

17.000

695.950

.678.950

24.488.350

26.097.850

.1.609.500

!

:.:,ä ^-

Ärtäatz.2024

22.991^00 J
23.786.100 i

.794.800 I

17.000 I

620.600 !
-603.600

23.008.300

24.406.700 I

.1.398.400

I -1.609.500 -1.398.400

;Er^bnisip23?|Sj

22.518.850 j
21.968.425 I

„..I
550.426 !

70.656 I

515.883 I

.445.227 I

22.589.506 j
22.484.307 i

105.199 i
155.766 !

7 i

155.759 !

260.958

-18-



Haushaltsvorbericht Florstadt

^-^

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2024 zu Plan-Wert 2025
-300.000-200.000-100.000 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000

7354100-Kreisumlage

5552000 - Grundsteuer B

5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

7354200 - Schulumlage

5401010 - Schlüsse [Zuweisungen

6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)

5553000 - Gewerbesteuer

6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)

5420100 - Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Bund

6065000 - Materialauftf. für Straßen, Wege, Plätze u.a.

7710000-Bankzinsen

6401000-AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich . i

5421000 - Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Land

i

6165000- Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.venn.

6773000 - Aufw. für betriebswirts...
j-

(1
t;

'^s

:%-'.''!:»

EUR
m

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz gg
Hebesatz Grundsteuer A

l Hebesatz Grundsteuer B

l Hebesatz Gewerbesteuer
-1.,...

K 2025
420 l

495;

425
Z,-,[:-:-.

.;1E
400 j 400 I

1495 495S.)
410 410

2.2 Liquiditätssicherung

^\ In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit
sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand

an flüssigen Mitteln - ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem
Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

Ergebnis 2022

Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

18.593.378

21.231.832

23.004.600

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3
vorangegangenen Jahre
davon 2 Prozent

20.943.270e
418.865 €

-19-



Haushaltsvorbericht Florstadt

2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 2 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein,
dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen
Hessenkasse geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung nicht durch
zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Deckung nach §3 Abs. 2 GemHVO

m's»
!'T

^^M^i^^i^i^^^^:.-^:^ ^':^-^Ii^^?M?K^^®^?^;^'^%;t^^^^^

I

l Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender
1 Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)
[ ./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von
l Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
l Vorgängen für Investitionen sowie an das |
l Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)

i + In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener
[ Teilbetrag für Umschuldungen
] + zweckgebundene Einzahlungen für die i

ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon- i
! Position Zeile 20) |

I + zweckgebundene Einzahlungen für die
! Auszahlungen an das Sondervermögen l ;"
Hessenkasse i

T'
-573.150 -360.700

..^„„.^......-j-..........„„-..-...-...

t

1.686.850 1.316.950

Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO

:r

-..I.

!

-2.260.000 .1.677.650

BBSj

1.732.745 I

1,382.569 |

24.814

-")

.L..^....^...
374.990

3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2025 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 24.488.350 Euro veranschlagt. Diese
setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

vsiiisswwSiss
ääSälE'iiäSiS^SäSSä

Pnvatrechtliche Leistungsentgelte :^^ A ^Ss. %iA® .S^'SS'K

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 'iF"

i Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen

Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus lnv.zuweisungen,-zuschüssen & -beitragen

Sonstige ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge

Finanzerträge

Summe

SISSS
VKS

652.650 i

;'t^
I:
•fr—1

asi.,:

—^•—

3.493.350 i

120.300 I

12.836.700

370.500

6.290.050

364.400

343.400

24.471.350

17.000 :

24.488.350
rfp^

2,67 I
14,27 |
0,49 I

52,42 !

1,51 |
25,69 I

1,49 i

1,40 |

99,93

0,07

100,00
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Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten

•Privatrechtliche Leistungsentgelte (3%)

:. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (14%)

" Kostenersatzieistungen und -erstattungen

•Steuern und steuerähniiche Erträge einschl.
Erträge aus gesetzl. Umlagen (52%)

• Erträge aus Transferleistungen /
Familienleistungsausgleich (2%)

Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen (26%)

«Auflösung von Sonderposten aus
Inv.ZLiweisungen.-zuschüssen & -beitragen
(1%)

/^\

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 23.008.300 Euro. Im aktuellen
Planjahr 2025 erhöhen sich die Gesamterträge um 1.480.050 Euro auf 24.488.350 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

v"^

ES;

^-•'^
Ansatz 2025 Ansatz 2024

j Privatrechtliche
I Leistungsentgelte

! Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

• Kostenersatzleistungen und -
erstattungen

Steuern und steuerähnliche
Erträge einschl. Erträge aus
gesetzl. Umlagen

Erträge aus Transferleistungen
/ Familienleistungsausgleich

Zuweisungen und Zuschüsse
für laufende Zwecke und
allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten
aus Inv.zuweisungen,-
Zuschüssen & -beitragen

Sonstige ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge

Finanzerträge

Summe

652.650 !
...—l.„.-..-

3.493.350il

120.300 i
•---•--••"-••--1-—
12.836.700 I

.^._..
370.500 j

6.290.050 :

364.400

343.400

24.471.350 i

17.000

24.488.350 ;

-;„.

639.500 I

3.549.300 i

114.300
........:;.:':;:4-
11.699.100

I
.1.-.

370.500 i

5.912.000 j

364.400

342.200

22.991.300

17.000

23.008.300 '

l Vergleich in Eurö^

13.150;|

-55.950
•-——I

6.000 I
....--.... I

1.137.600 !

:
Î

01

1.200 !

1.480.050

0

1.480.050

"i

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:
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Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2024 zu Plan-Wert 2025

5552000 - Grundsteuer B

5500100 - Gemsindeanteil an der Einkommensteuer

5401010 - Schlüsselzuweisungen

5553000-Gewerbesteuer

5420100 - Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Bund

5422000 - Zuweisungen f Ifd Zwecke von Gemeinden.GemVerbände

5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

5110100 -Abwassergebühren

5101040 - Bußgelder und Verwarnungen

5421000 - Zuweisungen für Ifd Zwe...

-200.000 -100.000 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000

529.000

400.000

342.100

180.000

93.750

25.000

25.000
l::.i

-25.000

-60.000

-90.000

EUR

5421000 - Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Land1

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen
Planung wie folgt eingeschätzt:
Ertragsarten mittelfristige Planung

Finanzplanung wird nach aktueller

PrivatrechtlicheLeistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -
erstattungen

Steuern und steuerähnliche Erträge
einschl. Erträge aus gesetzt.
Umlagen

Erträge aus Transferleistungen /
Familienleistungsausgleich

Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke und allgemeine
Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus
lnv,zuweisungen,-zuschüssen & -
beitragen

Sonstige ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge

Finanzerträge

Außerordentliche Erträge

Summe

Ergebnis
2023

625.669,21

3.264.703,02

224.134,22

; 11.610.299,41

369.279,91

5.689.987,38

341,664,06

393.113,05

22.518.850,26

70.655,99

155.765,80

22.745.272,05

Ansatz
2024

639.500

Ansatz
2025
652.650

3.549.300 : 3.493.350

114.300 120.300

Ansatz
2026

652.650 [

3.493.350 j

120.300

Ansatz
2027

652.650

3.443.350

120.300

8
Ansatz g
2028 "|
652.650 I

3.443.350
-t

120.300

11.699.100 , 12.836,700 ! 12.941.700 ! 13.046.700 13.592.700

370.500 i 370.500 380.500 390.500 400.500 I

5.912.000 : 6.290.050 ; 6.248.900 ; 6.091.900 6.141.900

364,400 364.400 364.400 364,400 364.400

342.200 343.400

22.991.300 24.471.350

17.000 17.000

343.400 343.400 343.400

24.545.200 24.453.200 25.059.200

17.000 17.000 17.000

23.008.300 24.488.350 24.562.200 24.470.200 25.076.200
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In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:

Ertragsarten im langfristigen Verlauf

16.000.000

14.000.000

12.000.000

10.000.000

3 8.000.000
UJ

6.000.000

4.000.000

2.000.000

E 2019 E 2020 E 2021 E 2022 E 2023 P 2024 P 2025 P 2026 P 2027 P 2028 |

iiir—ir Steuern und ähnliche Abgaben .^^";- Zuwendungen und allgemeine Umlagen wwanw Sonstiger Ertrag ohne Steuern und Zuwendungen |

^i^^^„8-,„.

^^,

3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 12.836.700 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender
Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

I
s

Grundsteuer A

Grundsteuer B

Gewerbesteuer

Anteil Einkommenssteuer

Anteil Umsatzsteuer

Vergnügungssteuer

Hundesteuer

Sonst. Kommunalsteuern u.
steuerähnl. Abgaben

Summe

Ergebnis
2023
71,572,52

1.570.301,86

3.635.899,65

5.683.102,92

272.375,49

314.683,72 '

59.015,50 i

3.347,75 ;

11.610.299,41

Ansatz
2024

72.000

1.550.000

3.600.000

5.800,000 ;

315.000

300.000

59.100

3.000

11.699.100

Ansatz
2025

75.600 :
2.079.000 i

3.780.000 ;
6.200.000

340.000

300.000

62.100

0

Ansatz
2026

75.600 \

2.079.000

3.780.000

6.300.000

345.000

300.000 I

62.100 '

0 ;

Ansatz
2027

75.600

2.079.000

3.780.000

6.400.000

350.000 :

300.000

62.100

0

Ansatz
2028

75.600 !

2.250.000 I

4.050.000 i

6.500.000

355.000 :

300.000

62,100

0

12.836.700 12.941.700 ; 13.046.700 13.592.700
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Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten

KMIi

•Grundsteuer A (1%)

•Grundsteuer B (16%)

.Gewerbesteuer (29%)

•Anteil Elnkommenssteuer (48%)

•Anteil Umsatzsteuer (3%)

«Vergnügungssteuer (2%)

« Hundesteuer (0%)

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

Die wichtigsten Steuerarten in der Langfristentwicklung
7.000.000

6.000.000

5.000.000

6.200.000 6.300.000 6.400.000 6.500.000

5.683.103 5.800.000

4.972.082
5.216.789 5.347.935 5.384.025

4.000.000 3.596.454 3.635.900 3.600.000
3.780,000 3.780.000 3.780.000

I
3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

2.331.559

1.372.358

2.624.2

1.907.636,

'T3§8^81 1.482.590 1.540.064 1.570.302 1.550.000

2.079.000 2.079.000 2.079.000

4.050.000

2.250.000

„;i,^)^K'»*^iii

248.966 274.162 300.940 268.046 272.375 315.000 340.000 345.000 350.000 355.000

E 2019 E 2020 E 2021 E 2022 E 2023 P 2024 P 2025 P 2026 P 2027 P 2028

—«..,i.i.. Gewerbesteuer ••« Grundsteuer B .»»„u..-.,, Anteil Einkommensteuer Anteil Umsatzsteuer
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3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote
an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet,
wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere
Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern
positiv zu werten.

Steuerquote

56,00

;'s - \-y:
54,65

i

54,00

52,00

S 50,00

48,00

46,00

44,00

53,77

52,4752,40
52,78
^ä

50,4ä

49,87

•
48,2<
il?^:?

51,62'

E'2019

:;:i •ia
E'2020 E'2021

52,91
52,53,

I 51

54,12 54,17

53,32

54,31

Il
53,63

Il

•
y

E'2022 E'2023 P'2024 P'2025

•Florstadt Median

IS . B 
P'2026 P'2027

54,31

's

5s,y |:

.a

i

'K:

P'2028

Grundsteuer B je Einwohner
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation
zur Einwohnerzahl abgebildet:

Grundsteuer B je Einwohner

300,00

255,71

I

250,00

200,00

155,97

150,00 •38,75

100,00

50,00

0,00

165,46 1S8.51
(51,76

a

a

,55,05

li

E'2019 E'2020

'"^

E'2021

173,02 176.40
|57,42

m.W-92

I.K
l B
ISI

l B
l K
l i:
li
Il

18;
s

E'2022 E'2023 P'2024

•Florstadt Median

B?
s'

s;

m

;58,53

!K

il:

K

y

233,54 236,28 236,28

!10,31 113,16

P'2025

I«
P'2026

;17,01

•i^

P'2027

'5,26
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Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich
zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen
Einflüsse ausgesetzt:

Gewerbesteuer je Einwohner

i 250,00

404,05 408'^7,39 404'45
3,33 •„,, •g82,6S

\9

500,00

450,00

I
400,00

350,00
324,01

298,28291,81
300,00

264,9 257,90

216,7J

200,00

150,00

100,00

50,00

0,00
E'2019 E'2020 E'2021 E'2022

460,28

424,62

Gemeinschaftssteuern

E'2023 P'2024

Florstadt Fvledian

177,84

429,59 429,59

g02,22 BOO.SO

iM 'ta
il

^

}13,50

li
Il
Il

P'2025 P'2026 P'2027

:'-^-

P'2028

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und
Einkommensteuer, bilden ein weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend
wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt

900,00

800,00

700,00

600,00

500,00

I
400,00

300,00

200,00

100,00

0,00

592.§?8,99

.ss:

Ai

s

564%,74

a

Anteil Einkommensteuer je Einwohner

607,§62,58 604.W.55

••

sS-s.

E'2019 E'2020

Il
B

E'2021

•

678,65
638^41,41 651.61,

Il-
s»
i-

.l~'toi

vs. ^^

£•2022

»
E'2023

696,392,06

P-2024

^

l B

Il
K

P'2025

796,77

743,53 ^„^i
715,99

la

841,82

t:
738'7a

P'2026

r
P'2027

89

P'2028

iHorstadt Median
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Anteil Umsatzsteuer je Einwohner

60,00

r^

50,00

40,00

48,10 48,32

43,64

§30,00 28,2^J
r

48,08

20,00

10,00

0,00
E'2019

42,6142,18

35.3SJ
Ms

31,1 30,30,11

P'2024E'2020 E'2021

48,34

38,ia^

IN!

E'2022 E'2023

•Florstadt Median

^w

P'2025

50,12

iip?:

K

P'2026

44,98

49,09

IN

39,2lg| 39.78J8
40,:

IN
P'2027 P'2028

....J-,

./^~\

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen
Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum
Vorjahresansatz um 342.100 EUR steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

Ergebnis
2023

davon Zuweisungen und Zuschüsse
für laufende Zwecke

davon Auflösung SoPo für
Zuwendungen

davon sonstige Zuweisungen und
Zuschüsse

4.117.674,00

1.571.998,38

341.664,06

315,00

Ansatz
2024

ilSngen'zuschüsseunda"g" i 6-031.651.44 i 6.276.400
davon Schlüsselzuweisungen 4.120.000

1.792.000

364.400

0

Ansatz
2025

6.654.450

4.462.100

1.827.950

364.400

0

Ansatz
2026

6.613.300

4,500.000

1.748.900

364.400

0

Ansatz
2027

6.456.300

4.450.000

1.641.900

364.400

.0^

Ansatz
2028

6.506.300

4.500.000

1.641.900

364.400 j

0
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Zuwendungsarten im Zeitverlauf
5.000.000

4.500.000

4.000.000

3.500.000

3.000.000

S 2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

4.462.100 4.500.000 4.450.000 4.500.000

3.996.756
4.117.674 4.120.000

3.196.141

3.485.011
3.602.194

1.532.919 1.575.833 ''•G84-514 1.571.998 1.792.000 1.827,950 l.748.900

1.269.967
^...„Si.S^i) ,,,?~^;i-

^W^^%!^^
1.641.900 1.641.900

»y»°c

368.936

353

E 2019 E 2020

Schfüsselzuwejsungen

330 3150 0 0 00

E 2021 E 2022 E 2023 P 2024 P 2025 P 2026 P 2027 P 2028

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ..u.w..*..» Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.
Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne
allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen
Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

Zuwendungsquote
35,00

30,00

25,00

29,li9.73
l Ss

25,09

20,00

sS

15,00

10,00

5,00

0,00

ß3,75

r

^S3

E'2019

26,58

US

•%

E'2020

,55
26,50

t4,09

E'2021

a
i
I

E'2022

26.%,53

I

a
!

•^

11
E'2023

26,50
•?5,32

;MI

26^5,91
i Ai

•a'i

P'2024

s»

I
K
8

P'2025

26,19
^5,11

IS
I'JBI

18

25ßii4,85

a
B

25,23
^4,24

-s'

P'2026 P'2027 P'2028

•Florstadt Median
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3.3 Sonstige Ertragsarten

<^,

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

j Privatrechtliche Leistungsentgelte

; Öffentlich-rechtliche
I Leistungsentgelte

Ergebnis
2023

i 625.669,21
-j-""""-- ..•••••••••••• ............. ... ..

I 3.264.703,02 i

Ansatz
2024
639.500

Ansatz ^lil:
;|025^gi|
652.650

Ansatz
12026^
652.650

•-1-

Ansatz
^027; Ig
652.650

•Ansatz |I|
Ä02811J

652.650 I
-i-

3.549.300 i 3.493.350 ! 3.493.350 | 3.443.350 | 3.443.350

j Kostenersatzleistungen und -
l erstattungen

i Erträge aus Transferleistungen /
Familienleistungsausgleich

i Sonstige ordentliche Erträge

jj:inanzerträge
! Außerordentliche Erträge
l Summe sonstige Ertragsarten

-t-
224.134,22

369.279,91

393.113,05

"1

114.300

370.500

342.200

120.300 I 120.300 120.300

370.500 I 380.500 i 390.500

343.400
-I--1-

17.00070.655,99 i

.^^^^..^..-_.._..-......_.^
5.103.321,20 j 5.032.800

17.000

343.400 j
17.000 I

343.400 i

17.000 !

120.300

400.500

343.400

17.000

i

--!

4.997.200 i 5.007.200

—f-—-

4.967.200 I 4.977.200

/^^

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 belauft sich auf 26.097.850 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen l.^ ^ ' •/.^i '''

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.

Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen

Transferaufwendungen I

Sonstige ordentliche Aufwendungen •,, !

Ordentliche Aufwendungen J

Zinsen und ähnliche Aufwendungen ,.;
Summe l

t
.-.-„.L.

..-(„.„.-,...

!Rlan2025

8.632.450 I

775.150

5.383.850

1.370.750 :

1.127.300 I

8.084.000

700

27.700

25.401.900

695.950

26.097.850 i

WK W .

33,08

2,97

20,63

5,25

4,32

30,98

0,00

0,11
97,33

2,67

100,00

-l-i
I
,.,
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Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen

•Personalaufwendungen (33%)

i Versorgungsaufwendungen (3%)

• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (21 %)

•Abschreibungen (5%)

•Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufw. (4%)

a Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl.
Umlageverpflichtungen (31%)

•Transferairiwendungen (0%)

«Sonstige ordentliche Aufwendungen (0%)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (3%)

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 24.406.700 Euro
erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.691.150 Euro auf 26.097.850 Euro.

Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellen sich wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

sss-'s
•ssa

Ansatz 2025 . , Ansatz2024 ^ .::^:.|^g|^|j^yergleich in Euro^.t^
i Personaiaufwendungen

'. Versorgungsaufwendungen

: Aufwendungen für Sach-und |
Dienstleistungen

, Abschreibungen

Aufw. für Zuweisungen und
Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufw. i

Steueraufw. einschl. Aufw. aus l
gesetzl, i

; Umlageverpflichtungen |
Transferaufwendungen j

Sonstige ordentliche • |
; Aufwendungen i

Ordentliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche
Aufwendungen

Summe

I:..-..

-!"""""

...i.......-...^.^..^^.

-r-

8.632.450

775.150

5.383.850

1.370.750

1.127.300 j

'i'

8.084.000 j

700

27.700

25.401.900

695.950 i

26.097.850

8.220.650 i

737.750 [
5.215.900 ! ' '

1.372.100
—•--i-T
1.127.300 j

7.084.000 ;

700 !

27.700 i

23.786.100 l

620.600 i
I

24.406.700 ;

411.800

37.400

167.950

-1.350 |

o I

1.000.000 I

0 I

0

1.615.800

75.350

1.691.150

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:
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Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2024 zu Plan-Wert 2025
-300.000-200.000-100.000 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000

7354100-Kreisumlage

7354200 - Schulumlage

6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)

6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)

6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.a.

7710000-Bankzinsen

6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich

6056000-Wasssr

6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. -161.250

6773000 - Auf», für betriebswirts... -212.000

100.500

93.000

76.650

66.250

50.550

i.

EUR

620.000

380.000

319.700

i

•t

s

6773000 -Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.1

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der
Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

^^

j Personalaufwendungen

! Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und
: Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw. für Zuweisungen und
Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufw.

Steueraufw. einschl. Aufw. aus
gesetzl. Umlageverpflichtungen

: Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

l Außerordentliche Aufwendungen

Summe

Ergebnis
2023

7.633.643,71

683.760,16 '

4.581,674,64

1.124.998,41 '

25.230,73

21.968.424,53

515.882,53

7,05

22.484.314,11

Ansatz
2024

8.220.650 I

737.750 i

5.215.900 ;

1.372.100 ^

Ansatz
2025

8.632.450

775.150

5.383.850 :

1.370.750 .

Ansatz
2026

8.632.450 j

775.150 !

4.866.300

1.370.750

Ansatz
2027

8.632.450

775.150

4.703.050

1.370.750

6.793.228,11 : 7.084.000 I 8.084.000 ; 8.329.000

700 ; 700

27.700 27.700

23.786.100 25.401.900

620.600 : 695.950

700

27.700 . 27.700

25.129.350 j 24.966.100

885.900 : 961.100

Ansatz
2028

8.632.450 i

775.150 J
4.694.050 j

1.370.750 |

1.125.888,77 , 1.127.300 | 1.127.300 ; 1.127.300 ! 1.127.300 ^ 1.127,300

8.329.000 8.352.000 :

700 : 700
,J

27.700 J
24.980.100 I

934.300 j

24.406.700 26.097.850 26.015.250 25.927.200 25.914.400

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:
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^

10.000.000

g.ooo.ooo

8.000.000

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

Die wichtigsten Aufwandsarten in der Langfristentwicklung

7.249.306
6.173.818 6.698.906

8.317.404

6.793.228

8.958.400

7.084.000

9.407.600 9.407.600 9.407.600 9.407.600

8.084.000 8.329.000 8.329.000 8.352.000

4.581.675

6^^ 6'01"035 5.666.644 5-a22^

3.864.329 ,,,»••'-
3.425.679 3.425.744 3.437.596 ^^.»•aMV'sr'

5.215.900 5.383.850
^„nW»'-"""''»«»»,^ 4.866.300 4.703.050 4.694.050

„«B«"»-
,»»•*"""

1.081.000 1.037.254 1.116.750 1.092.007 1.125.889 1.127.300 1.127.300 1.127.300 1.127,300 1,127_3QO
724:350' "gT4'snn 989:500" 962;70Ö~

467'1

E 2019 E 2020 E 2021 E 2022 E 2023 P 2024 P 2025 P 2026 P 2027

•Steueraufwendungen einschl. Aulw. aus gesetzt. Umlageverpflichtungen

".v -Personal- und Versorgungsaufwand

•Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

»Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Übrige Aufwendungen

P 2028

t.

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

l Entgelte Arbeitnehmer

Bezüge Beamte

Soziale Abgaben, Altersversorgung
und Unterstützung - Aktive

Sonstige Personalaufwendungen

Summe Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Personalintensität

Ergebnis
2023

6.058.793,44

267.139,70

7.382,76

7.633.643,71

683.760,16

Ansatz
2024

6.534.900

294.650 ^

5.950

8.220.650

737.750

Ansatz
2025

6.859.400

309.500

1.300.327,81 ; 1.385.150 ^ 1.457.600

5.950

8.632.450

775.150

Ansatz
2026
6.859.400

309.500

1,457.600 !

5.950 i

8.632.450

775.150

Ansatz
2027
6.859.400

309.500

Ansatz ^
2028

6.859.400

309.500

i
']
i

1.457.600 . 1.457.600

5.950

8.632.450

775.150

5.950

8.632.450

775.150

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen
Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb
des ordentlichen Aufwandes haben.
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